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RS OGH 2008/1/29 1Ob201/07a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2008

Norm

MaklerG §6 Abs4

Rechtssatz

Die von § 6 Abs 4, dritter Satz MaklerG geforderte unverzügliche Aufklärung kann nur dahin interpretiert werden, dass

den Makler diese P6icht vor Aufnahme seiner Tätigkeit gegenüber dem Auftraggeber hinsichtlich einer ihm

nahestehenden Person trifft.
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